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Richtlinien für den Häckseldienst von Jungholzer Schweiz 

Gehäckselt werden:  - Strauch- und Baumschnitt (Äste mit Laub, max. 8cm Durchmesser) 

- Laub 

- Grünmaterialien wie Sonnenblumen und Mais (kein Jätmaterial, kein 

Rasenschnitt usw.) 

 

Für weitere häckselbare Materialien dürfen Sie uns explizit anfragen! 
   

Konsistenz des 

Rohmaterials: 

 - Holz baldmöglichst nach Schnitt (in grünem Zustand) 

- Die Materialien dürfen generell noch keinen Verrottungsprozess be-

gonnen haben (noch nicht begonnen zu kompostieren, möglichst di-

rekt nach Ernte/Schneiden) 
   

Fremdkörper:  Folgende Fremdkörper dürfen auf keinen Fall im zu häckselnden Material 

enthalten sein: 

- Steine und Erde 

- Metalle (Drähte, Eisenstangen oder Ähnliches) 

- Kunststoffe (Häckselgut wird verunreinigt) 
   

Sortierung:  Folgende Materialien werden durch uns aussortiert (Abtransport möglich): 

- Wurzelstöcke 

- Stammholz-Material (grösser als 8cm Durchmesser) 

- Trockenes Holz 

Diese Aussortierung ist notwendig, um eine überhöhte Maschinenbelastung 

und übermässiger Verschleiss auszuschliessen. 
   

Auftragsabwicklung:  - Die Anmeldung zum Häckseldienst erfolgt über unser Online-Formu-

lar oder telefonisch unter 079 127 29 09. (Idealerweise mit Foto vom 

Zugangsweg sowie vom Grüngut an obenstehende Tel.-Nr.) 

- Sie erhalten von uns eine Rückmeldung mit einem Zeitraum, in wel-

chem die Ausführung eingeplant wird. 
   

Zugang zum  

Grüngut: 

 - Eine Durchfahrtsbreite (Lichtmass, BxH) von mind. 80cmx180cm 

ist zwingend erforderlich. Die Durchfahrt muss mehrheitlich gerade 

verlaufen. Abzweigungen sind ohne Rangierfläche nicht möglich.  

Die max. überwindbare Steigung mit dem Häcksler  beträgt 10% (nur 

auf befestigten Untergründen, nicht auf Kies oder Gras). Bei Unklar-

heiten besichtigen wir die Situation gerne mit Ihnen vor Ort. 

- Das Grüngut ist für ein effizientes Häckseln möglichst an einem Hau-

fen gleichmässig (alle Äste in eine Richtung) aufzuschichten. 

- Der Auftraggeber verpflichtet sich, den Besitzer des Grundstücks von 

den Arbeiten des Häckseldienstes von Jungholzer Schweiz zu unter-

richten. 
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Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung für den Häckseldienst von Jungholzer Schweiz. Für Fragen 

stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! 

 

Jungholzer Schweiz, Tänikon 8, 8356 Ettenhausen 

079 127 29 09 jungholzer@bluewin.ch   www.jungholzer.yolasite.com 

Zufahrt zum Objekt:  - Die Zufahrt zum Objekt sowie das Parkieren mit einem Lieferwagen 

und Anhänger (3.5 Tonnen) müssen gewährleistet sein. Ausnahmen 

nur in direkter Absprache mit Jungholzer Schweiz. 
   

Staub- und 

Lärmemissionen: 

 - Dem Auftraggeber ist bewusst, dass durch den Häckseldienst von 

Jungholzer Schweiz im vorab geschätzten und kommunizierten Ar-

beitszeitraum Staub sowie auch Lärm durch die Arbeiten entstehen. 

- Der entstehende Staub sowie weitere Verschmutzung durch die 

Häckselarbeiten (herabfallendes Häckselgut bei Transport der Ma-

schine oder Ähnliches) wird nicht durch Jungholzer Schweiz beseitigt 

und ist daher Sache des Auftraggebers. 
   

Durchsatz:  Die Angaben basieren auf Erfahrungs- und Schätzungswerten: 

- Ca. 8m³ Grüngut lassen sich innerhalb von einer Stunde effektiver 

Häckselzeit auf ein Volumen von ca. 2m³ Hackschnitzel zerkleinern. 

Diese sind vom Häcksler als Haufen am Boden geschichtet. Sofern 

kein Abtransport durch Jungholzer Schweiz erfolgt, ist mit Ende der 

Häckselarbeiten der Auftraggeber für das Häckselgut und deren wei-

teren Verwendung verantwortlich. 

- Für die Bereitstellung und Einsatzvorbereitung sowie die anschlies-

send wieder erforderliche Transportvorbereitung nach dem Einsatz 

vor Ort muss durchschnittlich je nach Platzverhältnissen und Zufahrts-

möglichkeiten mit ca. 20 Minuten Aufwand gerechnet werden. 
   

Abtransport:  Folgende Materialien können wir abtransportieren und entsorgen: 

- Häckselgut (CHF 20 pro 1m³) 

- Wurzelstöcke bis max. 100kg Gewicht (CHF 250 pro 1 Tonne) 

- Nicht zerkleinerbares Stamm- und Trockenholz (CHF 20 pro 1m³) 

- Rechnungsungenauigkeiten der Volumen vorbehalten 

Das Aufladen der Materialien vom Häckselstandort her wird als Aufwand 

mit CHF 50 pro Stunde inkl. Geräten verrechnet. 
   

Kosten:  - Die Abrechnung erfolgt nach Zeitaufwand. 

- Der Satz für den Häckseldienst beträgt CHF 2.80 pro Minute, begin-

nend vom Eintreffen bis zur Abfahrbereitschaft beim Kunden. 

- Die Tarife gelten im Umkreis von 3km von Jungholzer Schweiz bis 

zu einer zu häckselnden Menge von 15m³ Grüngut. Für andere Ein-

satzorte oder Mengen bitten wir Sie sich  über unsere Kontaktmög-

lichkeiten an uns zu wenden. 
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